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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg und die Hamburg Port Authority (HPA) ha-
ben beschlossen, die im Stadtteil Steinwerder gelegenen Flächen des Hansaterminals und 
des Roßterminals – zusammen als Steinwerder Süd bezeichnet – umzustrukturieren. Die 
im mittleren Freihafen liegenden Terminals sind renovierungsbedürftig und teilweise bau-
fällig. Sie bieten mit ihren vorhandenen Flächenstrukturen nur noch wenig Potential für nach 
aktuellen Gesichtspunkten konzipierte Hafennutzungen. 

Zur Herrichtung neuer, bedarfsgerechter und effizient nutzbarer Hafenflächen sollen die 
vorhandenen Kainutzungen aus Gründen des Hochwasserschutzes auf ein Niveau von der-
zeit rd. +5,5m NHN auf rd. +7,7m NHN aufgehöht, die Höftspitzen Roßhöft und Oderhöft 
zurückgebaut und der dazwischenliegende Bereich des Oderhafens ebenfalls auf ein Ni-
veau von rd. +7,7m NHN aufgehöht werden. Hierdurch wird im Rahmen einer sog. „Vorbe-
reitungsmaßnahme“ eine rd. 26,4 ha große, zusammenhängende Fläche geschaffen, die 
nach Norden und Osten mit Uferböschungen abschließt, während im Westen die Be-
standskaimauer erhalten bleibt. 

Während der Bauphase ist der Betrieb einer Brecher- und Siebanlage auf dem Baustellen-
gelände vorgesehen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG bzw. zur 
Baugenehmigung ist der Schutz der Nachbarschaft vor Lärmimmissionen durch den ge-
planten Betrieb sicherzustellen. Die Berechnung und Beurteilung des Gewerbelärms erfol-
gen gemäß TA Lärm.  

 

2. Örtliche Situation 

Das Plangebiet liegt im zentralen Hamburger Hafengebiet westlich der Straßen Roßdamm 
und Ellerholzweg sowie nördlich der Köhlbrandbrücke und der Straßen Roßweg, Breslauer 
Straße und Nippoldstraße. Die straßenverkehrliche Anbindung ist südlich an die Breslauer 
Straße geplant. Im östlichen Teilbereich am Hansaterminal befindet sich ein neu geplantes 
Bodenlager.  

Westlich des Plangebiets am Roßhafen liegt eine Nutzung durch die Firma EMR vor.  

Die Brecher- und Siebanlage soll im südlichen Bereich des Roßterminals östlich der Lager-
fläche von EMR aufgestellt und betrieben werden. 

Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in 850 m Entfernung und mehr östlich 
und südöstlich des Plangebiets im Stadtteil Wilhelmsburg: 

• Für die Wohnbebauung am Vogelhüttendeich (Immissionsort IO W1) liegt gemäß Be-
bauungsplan Wilhelmsburg 70 eine Nutzung als allgemeines Wohngebiet (WA) vor. 

• Die Bebauung an der Fährstraße (Immissionsort IO W2) liegt gemäß Baustufenplan 
Wilhelmsburg in einem Gebiet mit der Einstufung M4g. Aufgrund der tatsächlichen Nut-
zung ist jedoch von einem allgemeinen Wohngebiet (WA) auszugehen.  
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• Weiterhin ist Wohnbebauung westlich der Straße Ernst-August-Deich (Immissionsort IO 
W3) in einem gemäß Baustufenplan ausgewiesenen Industriegebiet vorhanden. Auf-
grund der tatsächlichen Nutzung des Gebietes entspricht der Schutzanspruch dem ei-
nes allgemeinen Wohngebietes (WA). 

• Etwa 1,5 km weiter südlich der o.g. Einwirkbereiche befindet sich das Krankenhaus 
Wilhelmsburg (Immissionsort IO W4), das hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit eine be-
sonders sensible Nutzung darstellt. 

Auf dem Nordufer der Elbe ist schutzbedürftige Bebauung in etwa 2,4 km Entfernung und 
mehr u. a. in folgenden Bereichen gegeben: 

• Wohnnutzung auf dem Nordufer der Elbe im Bereich Altona: Als maßgeblicher Immis-
sionsort wird das Hochhaus Breite Straße 139 (Immissionsort IO N1) betrachtet, das 
auch im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Containerterminal Tollerort 
(CTT) berücksichtigt wurde. Gemäß Bebauungsplan „Altona-Altstadt 21“ ist dieser Be-
reich als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

• Bebauung im Bereich Große Elbstraße: Hier befinden sich überwiegend Büro-, Verwal-
tungs- und gewerbliche Nutzungen. Östlich der Van-der-Smissen-Straße liegt eine Ein-
stufung als Kerngebiet (MK) gemäß Bebauungsplan „Altona-Altstadt 21“ vor (Immissi-
onsort IO N2). 

• Für die Bebauung im Bereich St.-Pauli-Fischmarkt, St.-Pauli-Hafenstraße, Johannis-
bollwerk und Vorsetzen liegt teilweise eine Nutzung als (allgemeines) Wohngebiet (Bau-
stufenplan St. Pauli, Bebauungsplan St. Pauli 35 (Immissionsort IO N3)), teilweise als 
Misch- oder Kerngebiet (Bebauungspläne Altona Altstadt 47, Baustufenplan Innenstadt 
(Immissionsort IO N5), Neustadt 34) vor. 

• Zwischen der Bernhard-Nocht-Straße und der St.-Pauli-Hafenstraße ist gemäß Baustu-
fenplan St.Pauli ein Krankenhaus ausgewiesen (Immissionsort IO N4). Mittlerweile sind 
hier jedoch keine Krankenzimmer für den dauerhaften Aufenthalt von Patienten mehr 
vorhanden. Es liegen demgegenüber nur noch ambulante Behandlungszimmer, andere 
medizinische Einrichtungen und Verwaltungsnutzungen vor. Somit ist eine besondere 
Schutzbedürftigkeit, die mit dem besonders niedrigen Immissionsrichtwert für Kranken-
häuser berücksichtigt wird, nicht mehr gegeben. Im Folgenden wird daher der Schutz-
anspruch eines allgemeinen Wohngebietes (WA) zugrunde gelegt. 

• Weiter östlich liegt der neue Stadtteil HafenCity. Hier liegen Nutzungen als Kerngebiet 
(IO HC1) und allgemeines Wohngebiet (IO HC2) gemäß den Bebauungsplänen  Altstadt 
36/HafenCity 4 und Altstadt 41/HafenCity 7 vor. Für diesen Bereich ist festzustellen, 
dass die betreffenden Bebauungspläne Festsetzungen zum Schutz vor Hafenlärm ent-
halten, so dass die Immissionsorte für eine Beurteilung nur bedingt relevant sind. 

Innerhalb des Hafengebietes ist schutzbedürftige Büronutzung an den Straßen Reiher-
damm (IO H1 und IO H4), Roßdamm (IO H6), Ellerholzweg (IO H7 und H8), Nippoldstraße 
(IO H9) und an der Breslauer Straße (IO H10) vorhanden. Hinsichtlich der Schutzbedürftig-
keit ist von einem Industriegebiet auszugehen.  
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Abbildung 1: Lageplan, Maßstab 1: 30.000 
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Nördlich des Plangebiets ist am Ellerholzterminal das Kreuzfahrtterminal CC3 vorhanden. 
Dieses wird nicht dauerhaft an sieben Tagen die Woche genutzt, die Nutzung findet über-
wiegend am Wochenende und kurzfristiger statt. 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind den Plänen der Abbildung 1 und der Anlage  
A 1 zu entnehmen. 

3. Anlagenlärm 

3.1. Beurteilungsgrundlagen 

Die TA Lärm [8] gilt für genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anla-
gen. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BIm-
SchG) ist nach TA Lärm „ ... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung1) am maßgeblichen 
Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.“ Die Immissionsrichtwerte ge-
mäß Nummern 6.1 und 6.3 sind in der Tabelle 1 aufgeführt. Für den üblichen Betrieb ist 
gemäß TA Lärm von den Belastungen an einem mittleren Spitzentag auszugehen, der an 
mindestens 11 Tagen im Jahr erreicht wird.  

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beschreiben Außenwerte, die in 0,5 m Abstand vor 
der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwür-
digen Raumes einzuhalten sind. 

Es gelten die in der Tabelle 2 aufgeführten Beurteilungszeiten. Die Immissionsrichtwerte 
nach den Nummern 6.1 bis 6.3 gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 
Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z.B. 1.00 bis 
2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant 
beiträgt (im Folgenden als „lauteste Stunde nachts“ bezeichnet). 

Die erhöhte Störwirkung von Geräuschen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
wird für Einwirkungsorte in allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebie-
ten sowie in Kurgebieten und bei Krankenhäusern und Pflegeanstalten durch einen Zu-
schlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel berücksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 
Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-
chen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Fest-
setzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-
urteilen.  

                                                
1) Die Gesamtbelastung wird gemäß TA Lärm als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung definiert. Die Vorbe-

lastung ist nach Nummer 2.4 TA Lärm „die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anla-
gen, für die diese Technische Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.“ Letz-
terer stellt die Zusatzbelastung dar. 
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Tabelle 1: Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nummer 6 TA Lärm [8] 

Bauliche 

Nutzung 

Üblicher Betrieb Seltene Ereignisse (a) 

Beurteilungs-

pegel 

Kurzzeitige 

Geräuschspitzen 

Beurteilungs-

pegel 

Kurzzeitige    

Geräuschspitzen 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) 

Industriegebiete (GI) 70 70 100 90 70 70 100 90 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70 70 55 95 70 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 93 65 70 55 95 70 

Kern-, Dorf- und Misch-

gebiete (MK, MD, MI) 
60 45 90 65 70 55 90 65 

Allgemeine Wohnge-

biete (WA) und Klein-

siedlungsgebiete (WS) 

55 40 85 60 70 55 90 65 

Reine Wohngebiete 

(WR) 
50 35 80 55 70 55 90 65 

Kurgebiete, bei Kran-

kenhäusern und Pflege-

anstalten 

45 35 75 55 70 55 90 65 

(a) im Sinne von Nummer 7.2, TA Lärm „ ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalender-

jahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ...“ 

Tabelle 2: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Lärm [8] 

Beurteilungszeitraum 

werktags sonn- und feiertags 

Tag Nacht (a) Tag Nacht (a) 

gesamt Ruhezeit  gesamt Ruhezeit  

 6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr  6 bis 9 Uhr 22 bis 6 Uhr 

6 bis 22 Uhr — (lauteste 6 bis 22 Uhr 13 bis 15 Uhr (lauteste 

 20 bis 22 Uhr Stunde)  20 bis 22 Uhr Stunde) 

(a) Nummer 6.4, TA Lärm führt dazu aus: „Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt 

werden, soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Be-

rücksichtigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe 

der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.“ 
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Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 
Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-
chen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Fest-
setzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-
urteilen.  

Sofern sich an einem Immissionsort Beurteilungspegel ergeben, die 10 dB(A) und mehr 
unterhalb des geltenden Immissionsrichtwertes liegen, und Überschreitungen des Immissi-
onsrichtwertes durch kurzzeitige Geräuschspitzen nicht zu erwarten sind, befindet sich der 
Immissionsort nicht im Einwirkungsbereich der Anlage. 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand 
bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen entsprechend Nummer 7.4 der TA Lärm „ 
... durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, sofern 

• sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgeräusche für den Tag oder 
die Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

• die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [3]) 
erstmals oder weitergehend überschritten werden.“ 

Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen orientiert sich an 
der 16. BImSchV, in der die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) zugrunde ge-
legt wird. Die Beurteilungszeit nachts umfasst gemäß 16. BImSchV abweichend von der TA 
Lärm den vollen  Nachtabschnitt von 8 Stunden (22 – 6 Uhr). 

In Industrie- und Gewerbegebieten ist der anlagenbezogene Verkehr gemäß TA Lärm nicht 
beurteilungsrelevant. 

Tabelle 3:  Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der Verkehrslärmschutzverordnung, 
16. BImSchV [3] 

Nr. Gebietsnutzung Immissionsgrenzwerte 

  tags nachts 

  dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 
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3.2. Emissionen 

Die maßgeblichen Emissionsquellen durch den Betrieb der Brecher- und Siebanlage sind 
im Wesentlichen gegeben durch: 

• Geräusche bei Betrieb der Brecher- und Siebanlage; 

• Radladereinsatz zur Beladung der Brecheranlage und von LKW bzw. Dumpern zum 
Abtransport; 

• Dumperfahrten inkl. Abkippvorgängen. 

Alle weiteren Quellen sind gegenüber den oben genannten nicht pegelbestimmend und 
werden daher vernachlässigt. 

Für die Betriebszeiten wird für die Brecher- und Siebanlage sowie den Radladereinsatz von 
12 Stunden tags zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr ausgegangen. Bezüglich der An- und 
Abfuhren werden 10 LKW bzw. Dumper pro Stunde eingerechnet. 

Für den Betrieb der mobilen Brecheranlage wird gemäß einer Baulärmstudie des Hessi-
schen Landesamtes für Umweltschutz ein Schallleistungspegel von 118 dB(A) inkl. Zu-
schlag für Impulshaltigkeit in Ansatz gebracht, der für die Aufbereitung von Bauschutt re-
präsentativ ist (Anlage E55 gemäß [10]). Für die Siebanlage wird von einem Schallleis-
tungspegel von 119 dB(A) inkl. Zuschlag für Impulshaltigkeit ausgegangen (Anlage E82 
gemäß [11]). 

Für den Betrieb des Radladers werden Ansätze aus der Literatur [10]-[14] und Hersteller-
angaben zugrunde gelegt. Im Folgenden wird ein Schallleistungspegel von 108 dB(A) für 
den Radladereinsatz angesetzt.  

Für die Emissionen der Dumper-Fahrten stehen typische Herstellerangaben zur Verfügung. 
Dementsprechend wird ein Schallleistungspegel von maximal 108 dB(A) zugrunde gelegt. 

Die LKW-Verkehre, Rangierfahrten und Ladetätigkeiten auf der Baufläche werden durch 
einen pauschalen Zyklus für die Arbeitsvorgänge berücksichtigt. Insgesamt werden für ei-
nen kompletten Zyklus jeweils 20 Minuten je Dumper angesetzt. Der Zyklus für Schüttgut-
transporte berücksichtigt konkret die Fahrt auf dem Baufeld, Rangieren inkl. Rückfahrwar-
ner, Leerlaufgeräusche sowie einen Abkippvorgang. Dabei wurde für die Fahrten ein mitt-
lerer Grund-Schallleistungspegel von 108 dB(A) bei einer mittleren Einwirkzeit von zehn 
Minuten angesetzt. Die Laufzeit des LKW-Motors im Leerlauf wurde mit fünf Minuten abge-
schätzt. Der berücksichtigte Schallleistungspegel beträgt 94 dB(A) gemäß [9]. Für das Ran-
gieren der Dumper stehen Messwerte vergleichbarer Geräte aus einer Baulärmstudie des 
Hessischen Landesamtes für Umweltschutz [10] zur Verfügung. Dementsprechend wird 
von einem Schallleistungspegel von 105 dB(A) für eine Rangierzeit von vier Minuten aus-
gegangen. Für die Geräusche von Rückfahrwarnern stehen Ansätze aus der Literatur [13] 
zur Verfügung. Daraus kann ein Schallleistungspegel von 103 dB(A) abgeleitet werden, zu 
dem ein Zuschlag für Tonhaltigkeit von 6 dB(A) zu vergeben ist. Dieser wurde für zwei 
Minuten (50 % der Rangierzeit) zusätzlich angesetzt. Bei Abkippvorgängen sind sowohl die 
Geräusche durch den Dumper als auch durch Schütt- und Rutschgeräusche zu berücksich-
tigen. In der vorliegenden Untersuchung wird ein mittlerer Schallleistungspegel von 
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111 dB(A) zuzüglich eines Impulszuschlages von 4 dB(A) zugrunde gelegt, der auf Litera-
turangaben [10] basiert. Dabei wird die geräuschintensive Zeit zu 1 Minute angenommen. 
Das Motorengeräusch ist in diesem Ansatz bereits enthalten. Der Summen-Schallleistungs-
pegel für einen Zyklus beträgt etwa 107 dB(A). Eine Zusammenfassung befindet sich in 
Anlage A 2.2.1. 

Der Geräteeinsatz sowie die berücksichtigten Schallleistungspegel sind in der Anlage 0 zu-
sammenstellt. 

3.3. Immissionen 

3.3.1. Allgemeines 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programmes CADNA/A 
[17] auf Grundlage des in der TA Lärm beschriebenen Verfahrens. Die vorhandenen Ge-
ländehöhen wurden eingearbeitet, so dass mit einem dreidimensionalen Geländemodell 
gerechnet wurde. Hinsichtlich der Quellhöhen wurde von 1 m über Gelände ausgegangen. 

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2 [16] unter Verwen-
dung der gemessen Spektren sowie Ansätzen aus der Fachliteratur (vgl. Anlage A 2.2.3). 
Für den Ausbreitungsweg wurde im Mittel ein Anteil an porösem Boden von G = 0,5 zu-
grunde gelegt.  

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten für eine die Schallausbreitung 
begünstigende Wettersituation („Mitwindausbreitungssituation“). Zur Berechnung des Be-
urteilungspegels ist gemäß TA Lärm eine meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2 
zu berücksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Häufigkeit des Auftretens von Mitwindsi-
tuationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel darstellt. Für die 
Windrichtungsverteilung wurde eine für das Untersuchungsgebiet repräsentative Statistik 
verwendet (Hamburg-Fuhlsbüttel, vgl. Anlage A 2.3) 

 

3.3.2. Beurteilungspegel 

Die für die untersuchten Lastfälle berechneten Beurteilungspegel sind in der Tabelle 4 für 
die repräsentativen Immissionsorte tags dargestellt. Eine Teilpegelanalyse findet sich in der 
Anlage A 2.4. 

Folgende Ergebnisse sind festzuhalten: 

• An der nächstgelegenen Bebauung außerhalb des Hafengebietes sind Beurteilungspe-
gel von bis zu 40 dB(A) zu erwarten. Die jeweiligen Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
werden überall eingehalten bzw. um mehr als 10 dB(A) unterschritten. 

• Innerhalb des Hafengebietes sind Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) zu erwarten. 
Somit wird der Immissionsrichtwert von 70 dB(A) tags eingehalten bzw. um 10 dB(A) 
und mehr unterschritten. 
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Tabelle 4:  Beurteilungspegel der Zusatzbelastung durch den Betrieb der Brecher- und 
Siebanlage 

 

 

3.4. Spitzenpegel 

Um die Einhaltung der Spitzenpegelkriterien gemäß TA Lärm [8] zu prüfen, wurden die er-
forderlichen Mindestabstände abgeschätzt, die zur Einhaltung der maximal zulässigen Spit-
zenpegel erforderlich sind. Abschirmungen wurden nicht berücksichtigt.  

Bezüglich der Spitzenpegel sind eine beschleunigte LKW-Abfahrt sowie kurzzeitige Ge-
räuschspitzen bei der Entladung und der Beladung des Reihensilos von Interesse. Die er-
forderlichen Mindestabstände zur Einhaltung der zulässigen Spitzenpegel sind in der Ta-
belle 5 zusammengestellt.  

Im vorliegenden Fall werden die Mindestabstände zu allen benachbarten Nutzungen ein-
gehalten, so dass dem Spitzenpegelkriterium der TA Lärm entsprochen wird. 

Sp 1 2 3 4 5 6

tags nachts tags

dB(A)

1 IO W1 WA 55 40 3.OG 39

2 IO W2 WA 55 40 3.OG 40

3 IO W3 WA 55 40 3.OG 39

4 IO W4 Khs. 45 35 3.OG 28

5 IO N1 WA 55 40 20.OG 32

6 IO N2 MI 60 45 6.OG 28

7 IO N3 WA 55 40 5.OG 33

8 IO N4 WA 55 40 5.OG 33

9 IO N5 MI 60 45 6.OG 32

10 IO HC1 MI 60 45 6.OG 32

11 IO HC2 WA 55 40 6.OG 31

12 IO H1 GI 70 70 3.OG 43

13 IO H4 GI 70 70 1.OG 43

14 IO H6 GI 70 70 1.OG 45

15 IO H7 GI 70 70 1.OG 45

16 IO H8 GI 70 70 2.OG 41

17 IO H9 GI 70 70 3.OG 46

18 IO H10 GI 70 70 1.OG 60

Beurteilungs-                  
pegel (Zusatz-    

belastung)Ze

Immissionsort

Nr. Gebiet

Immissions-                  
richtwert Ge-           

schoss

dB(A)
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Tabelle 5: Mindestabstände zur Einhaltung der maximal zulässigen Spitzenpegel bei 
freier Schallausbreitung 

Vorgang 
Schallleis-
tungspegel                 

[dB(A)] 

Mindestabstand [m] 

WA 1) MI 2) GE 3) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

Brecheranlage 128 4) 46 — 6) 31 — 6) 17 — 6) 

Siebanlage 120 5) 22 — 6) 12 — 6) 7 — 6) 

1) Zulässiger Spitzenpegel (WA): 85 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts 

2) Zulässiger Spitzenpegel (MI): 90 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts 

3) Zulässiger Spitzenpegel (GE): 95 dB(A) tags, 70 dB(A) nachts 

4) Gemäß [10] 

5) Gemäß [11] 

6) Kein Betrieb nachts 

 

3.5. Qualität der Prognose 

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansätze liegen auf der siche-
ren Seite. Hinsichtlich der Betriebszeiten und der Belastungen wurden konservative An-
sätze verwendet, so dass eine Überschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung ermittelten Beurteilungspegel nicht zu erwarten ist. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass aufgrund der im Rechenmodell enthaltenen Sicherheiten 
eine Überschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ermittelten Beurtei-
lungspegel voraussichtlich nicht zu erwarten ist. Die Standardabweichung der Beurteilungs-
pegel wird zu etwa 3 dB(A) geschätzt. 
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4. Luftschadstoffimmissionen 

4.1. Beurteilungsgrundlagen 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist der Schutz der Nachbarschaft vor 
Staubimmissionen und weiteren Luftschadstoffen sicherzustellen. Die Beurteilung erfolgt 
auf Grundlage der TA Luft [7] sowie der 39. BImSchV [5].  

Die erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) dient zum Schutz der Allgemeinheit und 
der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und 
der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen. Diese 
Vorschriften sind im Rahmen von Genehmigungsverfahren von Anlagen sowie bei nach-
träglichen Anordnungen zu beachten.  

Für den Fall, dass die Zusatzbelastungen der zu beurteilenden Anlage unterhalb der Irrele-
vanzschwellen der TA Luft liegen, kann auf die Ermittlung der Vorbelastung verzichtet wer-
den. Dies ergibt sich daraus, dass gemäß Nr. 4.2.2 und 4.3.2 TA Luft auch bei einer Über-
schreitung der Immissionswerte die Genehmigung nicht versagt werden darf, wenn die 
Kenngrößen der Zusatzbelastung als nicht relevant im Sinne der TA Luft zu bewerten sind. 
Für die Irrelevanz von Staubimmissionen ist dementsprechend in der Regel von einem An-
teil am jeweiligen Beurteilungswert von 3 % und weniger auszugehen, sofern es sich um 
Schwebstaub in der Luft oder Staubdeposition (nichtgefährdende Stäube) handelt. Die Ir-
relevanzschwellen der TA Luft beziehen sich auf die Immissionswerte für den Jahresmittel-
wert. Eine Beurteilung der Kurzzeitbelastungen (Tages- oder Stundenmittelwerte) ist bei 
Vorliegen der Irrelevanz nicht erforderlich. 

In der 39. BImSchV sind zum Schutz vor Luftschadstoffen Immissionsgrenzwerte festge-
legt, in der die EU-Grenzwerte in deutsches Recht umgesetzt worden sind. 

 

4.2. Beurteilung im vorliegenden Fall 

Durch den Betrieb einer Brecher- und Siebanlage sind grundsätzlich Staubemissionen zu 
erwarten. Erfahrungsgemäß beschränken sich die relevanten Immissionen auf den Nahbe-
reich des Anlagenstandortes. Neben den verarbeiteten und umgeschlagenen Mengen 
hängt die Höhe der Staubemissionen von dem Staubentwicklungsgrad ab. Bei erdfeuch-
tem, feuchtem oder nassen Material sind nur geringe Staubemissionen zu erwarten.  

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil des Brechgutes 
als feucht einzustufen ist, sodass nur eine geringe Staubentwicklung zu erwarten ist. Dar-
über hinaus sind große Abstände zu den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen 
vorhanden. Das nächstgelegene Gebäude ist durch ein Bürogebäude in 200 m Abstand 
südlich der Anlage gegeben. Weitere Büronutzungen innerhalb des Hafengebietes befin-
den sich in noch größeren Entfernungen. Die nächstgelegene Wohnbebauung außerhalb 
des Hafengebiets liegt in deutlich mehr als 1 km Abstand zur Anlage. 
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Weiterhin ist festzustellen, dass aufgrund der im Bereich der Anlage vorhandenen guten 
Durchlüftungssituation eine effektive Verdünnung und Verteilung der Schadstoffe erfolgt. 

Insgesamt ist daher erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass das Irrelevanzkriterium der 
TA Luft an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen eingehalten wird. Damit sind 
Vorbelastungen nicht zu berücksichtigen. 

Überschreitungen der Grenzwerte der 39. BImSchV durch den Betrieb der Brecher- und 
Siebanlage sind ebenfalls nicht zu erwarten. Dies gilt sowohl für Feinstaub als auch weitere 
abgasbedingte Luftschadstoffe wie insbesondere Stickstoffdioxid.  

 

5. Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde geprüft, ob der Betrieb der Brecher- und 
Siebanlage am geplanten Standort mit dem Schutz der Nachbarschaft vor Anlagenlärm und 
Luftschadstoffen verträglich ist. Die Beurteilung erfolgt gemäß TA Lärm bzw. TA Luft und 
39. BImSchV. 

Für den Anlagenlärm ist festzustellen, dass sowohl innerhalb als auch außerhalb des Ha-
fengebietes die jeweiligen Immissionsrichtwerte der TA Lärm überall eingehalten bzw. um 
mehr als 10 dB(A) unterschritten werden. Überschreitungen der zulässigen Spitzenpegel 
der TA Lärm sind nicht zu erwarten. Damit liegen die maßgebenden Immissionsorte gemäß 
TA Lärm nicht im Einwirkbereich der Anlage. Vorbelastungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Im Hinblick auf die Staub- und Luftschadstoffimmissionen ist aufgrund der Feuchte des 
Brechgutes, der guten Durchlüftungssituation am Anlagenstandort und der großem Ab-
stände zu den nächsten schutzbedürftigen Nutzungen davon auszugehen, dass das Irrele-
vanzkriterium der TA Luft eingehalten wird. Damit sind Vorbelastungen nicht zu berücksich-
tigen. 

Überschreitungen der Grenzwerte der 39. BImSchV durch den Betrieb der Brecher- und 
Siebanlage sind ebenfalls nicht zu erwarten. Dies gilt sowohl für Feinstaub als auch weitere 
abgasbedingte Luftschadstoffe wie insbesondere Stickstoffdioxid. 

Insgesamt ist der geplante Einsatz der Brecher- und Siebanlage am vorgesehenen Stand-
ort als immissionsschutzrechtlich verträglich zu bewerten. 
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Bargteheide, den 17. Januar 2022 

 

erstellt durch:  geprüft durch: 

gez. gez.  

Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt Dipl.-Ing. Björn Heichen 
Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 1 Lageplan mit Quellen (Brecher- und Siebanlage), 
Maßstab 1:10.000 

 

 

Flächenquellen: blaue Schraffur 
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A 2 Anlagenlärm 

A 2.1 Zusammenstellung der Belastungen 

Das Belastungsmodell ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalten 4-7:  ..Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und  20 bis 22 Uhr); 

Tr3: gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms gemäß 
TA Lärm nicht maßgebend); 

Tr4: lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 

 
A 2.2 Emissionen 

A 2.2.1 Dumper-Zyklus auf dem Bauplatz (Bodenbewegungen) 

Die Ermittlung der mittleren Schallleistungspegel für den LKW-Zyklus bei einer Bodenan-
lieferung ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 .........Ausgangsschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde; 

Spalte 3 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 .........Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 .........mittlerer Schallleistungspegel für Zyklus; 

Sp 1 2 3 4 5 6 7

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

Brecher- und Siebanlage

1 Brecher-/Siebanlage Betrieb tbs 12 h

2 Radlader Betrieb trl 12 h

3 LKW Betrieb tlk 120

Ze Kürzel

Kfz /
13 h

Kfz /
8 h

Stunden bzw. Anzahl

Kfz /
1 h

tags

Kfz /
3 h

nachts
Vorgang

Sp 2 3 4 5

LW0 KI/KT TE Anteil LW,r,1

min % dB(A)

1 Fahrt auf Bauplatz 108 0 10 50 105,0
2 Rangieren 105 0 4 20 98,0
3 Motor im Leerlauf 94 0 5 25 88,0
4 Rückfahrwarner (zusätzlich 50% der Rangierzeit) 103 6 2 10 99,0
5 Muldenkipper-Abkippvorgang, Rutsch-/Schüttgeräusch 105 4 1 5 96,0
6 Summe 20 107,0

1

Ze Vorgang

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)
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A 2.2.2 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen 

Die Ansätze für die Geräuschemissionen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 .........Ausgangsschallleistung; 

Spalte 3 .........Zuschlag für die Impulshaltigkeit der Geräusche (hier bereits in den Schall-
leistungspegeln gemäß Spalte 2 enthalten); 

Spalte 4 .........Einwirkzeit je Vorgang; 

Spalte 5 .........mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

 
A 2.2.3 Oktavspektren Schallleistungspegel 

In der folgenden Übersicht sind die verwendeten Basis-Oktavspektren angegeben, die bei 
der Schallausbreitungsberechnung verwendet wurden. Grundlage bilden typische Oktav-
spektren aus aktuellen Regelwerken [15]. 

 

 

A 2.2.4 Abschätzung der Standardabweichungen 

Im Folgenden werden die Standardabweichungen σ der Quellen abgeschätzt. Für jede 
Quelle sind verschiedene Fehler z.B. in den Belastungsansätzen (Verkehrszahlen), den 
Schallleistungspegeln, der Quellmodellierung, der angenommenen Fahrwegslängen und 
Geschwindigkeiten und damit der Einwirkzeiten etc. zu berücksichtigen. Sofern die Ein-
zelfehler statistisch voneinander unabhängig sind, kann der Gesamtfehler als Wurzel aus 
der Summe der Quadrate der Einzelstandardabweichungen berechnet werden.  

  

Sp 2 3 4 5

LW0 KI TE LW,r,1

min. dB(A)

1 rl Radlader 108 0 60 108,0
2 duz Dumper-Zyklus, Schüttguttransporte 107 0 20 102,2
3 brech Brecheranlage (Bauschutt) 115 3 60 118,0
4 sieb Siebanlage (Bauschutt) 116 3 60 119,0

VorgangZe

1

dB(A)

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

1 alltief
Quellen allgemein, eher tiefenlastig                    
(DIN EN 717-1, Spektrum Nr. 2 )

-18 -14 -10 -7 -4 -6 -11

1

Ze Vorgang
relativer Schallpegel (auf 0 dB(A) normiert)

dB(A)
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Folgende Annahmen werden für die Einzelfehler getroffen: 

 

Für die mittleren Gesamtstandardabweichungen ergibt sich damit: 

 

 

A 2.2.5 Schallleistungspegel für die Quellbereiche 

 

Anmerkungen zur Tabelle: 

Spalte 1 .........Bezeichnung der einzelnen Lärmquellen; 

Spalte 2 .........Bezeichnung des Einzelvorganges in Anlage A 2.1; 

Spalte 3 .........Anteil der Einzelvorgänge, der im jeweiligen Bereich auftritt;  

Spalten 4-6 ....Siehe Erläuterungen zu Spalte 3; der Beurteilungszeitraum nachts umfasst eine 
Stunde (Tr4).  

Spalten 7-8 ....Basisschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde, nach Anlage 0; 

+ σ - σ σMittel

dB(A) dB(A) dB(A)
Basisschallleistung LW0, LKW-/Dumper-Fahrt — 3,0 3,0 3,0
Anzahl der LKW/Dumper ± 25 % 1,0 1,2 1,1
Basisschallleistung Radlader — 3,0 3,0 3,0
Basisschallleistung Brecheranlage — 3,0 3,0 3,0
Basisschallleistung Siebanlage — 3,0 3,0 3,0
Betriebszeiten ± 25 % 1,0 1,2 1,1

Eingangsgröße
rel. 

Fehler

Sp 2 3 4 5 6

σLW0 σΤ σLW,r,1 σAnzahl σLWA

1 brech Einsatz Brecheranlage 3,0 1,1 3,2 — 3,2
2 sieb Einsatz Siebanlage 3,0 1,1 3,2 — 3,2
3 rl Radlader-Einsatz 3,0 1,1 3,2 — 3,2
4 duz Dumper-Zyklus 3,0 1,1 3,2 1,1 3,4

1

dB(A)

Ze Vorgang

Einzelstandardabweichung Gesamt

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
σLW,r

P LW,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

1 tbs 100,0 12 h 0 h brech 118,0 116,8 116,8 3,2
2 116,8 116,8 3,2

3 tbs 100,0 12 h 0 h sieb 119,0 117,8 117,8 3,2
4 117,8 117,8 3,2

5 trl 100,0 12 h 0 h rl 108,0 106,8 106,8 3,2
6 106,8 106,8 3,2

7 tlk 100,0 120 duz 102,2 111,0 111,0 3,4
8 111,0 111,0 3,4qdz

qrl
qrl

Radladereinsatz

Betrieb Brecheranlage

qbr
qbr

Betrieb Siebanlage

qsa
qsa

Dumpereinsatz

qdz

Ze Quelle

Emissionen
Kürzel nt          

oRZ

LW,r

dB(A)

Vorgänge

Anzahl dB(A)LW,Basis t          
mRZt Kürzel
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Spalten 9-11 ..Schallleistungs-Beurteilungspegel tags (t) und nachts (n) inklusive der Zeit-
beurteilung und mit allen nach TA Lärm gegebenenfalls erforderlichen Zu-
schlägen (mit/ohne Ruhezeitenzuschlag (mRZ/oRZ); 

Spalte 12 .......Standardabweichung des Schallleistungspegels (Anmerkung: Die Angabe 
einer Standardabweichung für die angesetzten Schallleistungspegel soll der 
Orientierung dienen und beschreibt die zu erwartende Streuung der Pegel-
werte.) 

 

 
A 2.2.6 Zusammenfassung der Schallleistungs-Beurteilungspegel 

Zum Abschluss der Beschreibung des Emissionsmodells fasst die Tabelle die Schallleis-

tungs-Beurteilungspegel für alle Einzelquellen zusammen. 

 

 

  

Sp 3 4 5 6 7

Kürzel Kürzel
1 Brecheranlage qbr alltief 116,8 116,8
2 Siebanlage qsa alltief 117,8 117,8
3 Radlader qrl alltief 106,8 106,8
4 Dumper-Zyklus qdz alltief 111,0 111,0
5 Summe 121,0 121,0

Basis- 
Oktav- 

Spektrum

dB(A)

Schallleistungs-
Beurteilungspegel

tags 
oRZ

nachts
tags 
mRZ

Brecher- 
und 

Siebanlage

Ze

Gruppe Bezeichnung

Lärmquelle

1 2
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A 2.3 Meteorologische Korrektur 

Bei der Berechnung des Beurteilungspegels ist gemäß TA Lärm die meteorologische Kor-
rektur Cmet nach DIN ISO 9613-2 [16] zu berücksichtigen. Dazu wird ein lokaler Standort-
faktor C0 benötigt, der aus der Windrichtungshäufigkeitsverteilung abgeleitet werden kann. 

Die Berechnung von C0 erfolgt auf Grundlage eines Ansatzes des Bayerischen Landesam-
tes für Umweltschutz. Bei unterschiedlichen Windrichtungen gelten die im Folgenden auf-
gelisteten Korrekturwerte: 

• Mitwind (Windrichtung ± 45° von der Schallquelle zum Immissionsort und für alle Rich-
tungen bei Windgeschwindigkeiten bis 1 m/s): Km = 0 dB, 

• Querwind (Windrichtung 45° bis 135° und 225° bis 315° von der Schallquelle zum Im-
missionsort und Windgeschwindigkeiten größer als 1 m/s): Kq = 1,5 dB, 

• Gegenwind (Windrichtung ± 45° gegen Schallausbreitungsrichtung und Windgeschwin-
digkeiten größer als 1 m/s): Kg = 10 dB; 

Der winkelabhängige Korrekturfaktor C0 ergibt sich mit den Anteilen Ti für die einzelnen 
Gruppen von Windrichtungen (siehe oben, in Prozent) zu: 

dB 5         10
100

T
10

100

T
10

100

T
lg10C 10g10q10m

0 ≤













++−=

−−− KgKqKm

 

Im vorliegenden Fall wird eine mittlere Windstatistik für den Standort Hamburg Fuhlsbüttel 
zugrunde gelegt, die auch für das Untersuchungsgebiet als repräsentativ anzusehen ist. 
Die Grafik zeigt die Häufigkeiten der einzelnen Windrichtungen im langjährigen Mittel (graue 
Fläche und Prozentzahlen) sowie den daraus abgeleiteten Korrekturfaktor C0 (Kurve im 
Diagramm, Skalenendwert = 5 dB). Der Wert für C0 gilt bei Anordnung des Empfängers im 
Zentrum der Grafik und Schallausbreitung von außen nach innen. 

  

Es ergeben sich folgende Werte für C0: 

 

 

Richtung 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°

C0 [dB] 1,9 2,2 2,4 2,3 1,9 1,5 1,3 1,2 1,2 1,4 1,6 1,7
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A 2.4 Teilpegelanalyse, Beurteilungspegel tags  

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7

Brecher-               
anlage

Sieb-                    
anlage

Radlader Dumper

tags tags tags tags tags

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 IO W1 3.OG 34 35 24 29 39

2 IO W2 3.OG 36 37 26 30 40

3 IO W3 3.OG 35 36 25 29 39

4 IO W4 3.OG 24 25 14 18 28

5 IO N1 20.OG 28 29 18 22 32

6 IO N2 6.OG 24 25 14 18 28

7 IO N3 5.OG 29 30 19 23 33

8 IO N4 5.OG 29 30 19 23 33

9 IO N5 6.OG 28 29 18 22 32

10 IO HC1 6.OG 27 28 17 22 32

11 IO HC2 6.OG 27 28 17 21 31

12 IO H1 3.OG 39 40 29 33 43

13 IO H4 1.OG 38 39 28 33 43

14 IO H6 1.OG 40 41 30 35 45

15 IO H7 1.OG 41 42 31 35 45

16 IO H8 2.OG 37 38 27 31 41

17 IO H9 3.OG 42 43 32 36 46

18 IO H10 1.OG 56 57 46 50 60

Beurteilungspegel (Zusatzbelastung)

Teilpegel
Gesamt-                 

pegelZe

Immissionsort

Nr.
Ge-           

schoss
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